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Aufgrund der Vertrauenskrise in den
 internationalen Finanzmärkten ver-
schärfen die Banken die Bedingungen

für die Vergabe von Krediten, wodurch es für
Unternehmen merklich schwieriger wird, an
frisches Fremdkapital heranzukommen. 

Eigenkapital und Fremdkapital. In dieser
 Situation liegt der Gedanke nahe, dass Ge-
sellschafter selber helfend einspringen und
ihrer Gesellschaft – Aktiengesellschaft, GmbH,
GmbH & Co KG und andere – frisches Kapi-
tal zuschießen. Dabei sollte den Gesellschaf-
tern aber bewusst sein, dass die Rückforder-
barkeit dieses Darlehens von der Unterneh-
menssituation der Gesellschaft abhängt. Denn
aufgrund des Eigenkapitalersatzgesetzes
(EKEG) wird unter bestimmten Vorausset-
zungen das von einem Gesellschafter der
 Gesellschaft zur Verfügung gestellte Fremd-

kapital wie Eigenkapital
 behandelt. Die Folge: Eine
Rückforderung im Falle
 eines Konkurses scheidet
damit de facto aus.  

Krisenszenarien. Ein Kre-
dit, den ein Gesellschafter
einer Gesellschaft in der
Krise gewährt, ist eigen -
kapitalersetzend. Das be-
trifft grundsätzlich auch
Konzernverhältnisse. Eine
Krise im Sinne des Eigen-
kapitalersatzgesetzes ist in
drei verschiedenen Unter-
nehmenssituationen gege-

ben. Eine Krise ist jedenfalls gegeben, wenn
die Gesellschaft zahlungsunfähig oder kon-
kursrechtlich überschuldet ist, das bedeutet
bilanzielle Überschuldung und negative Fort-
bestandsprognose.

Knackpunkt Eigenmittelquote. Schließlich
befindet sich eine Gesellschaft auch dann in
der Krise, wenn die Eigenmittelquote der
 Gesellschaft weniger als acht Prozent und die
fiktive Schuldtilgungsrate mehr als 15 Jahre
betragen. Dann sind nämlich die Vorausset-
zungen für die Vermutung eines Reorganisa-
tionsbedarfs nach dem Unternehmensreor-
ganisations-Gesetz (URG) gegeben, es sei
denn, es besteht kein Reorganisationsbedarf.
In der Regel ist das Vorliegen dieser Kenn-
zahlen vom Abschlussprüfer zu beurteilen und
zu berichten. In diesen drei genannten Fällen
ist ein Gesellschafterdarlehen grundsätzlich

eigenkapitalersetzend. Das Gesetz normiert
jedoch auch einige Ausnahmen, zum Beispiel
für den Fall, dass ein Geldkredit für nicht mehr
als 60 Tage gewährt wird oder der darlehens-
gewährende Gesellschafter zu weniger als 25
Prozent an der Gesellschaft beteiligt ist. Wei-
tere Ausnahmen treten in Kraft, wenn der Ge-
sellschafter keine kontrollierende Beteiligung
oder keinen beherrschenden Einfluss in der
Gesellschaft hat.

Risiko Rückforderungssperre. Wird ein vom
Gesellschafter der Gesellschaft gewährtes Dar-
lehen als eigenkapitalersetzend qualifiziert,
tritt eine Rückforderungssperre ein. Der
 Gesellschafter kann dann das Darlehen samt
Zinsen so lange nicht zurückfordern, bis die
Gesellschaft saniert ist. Besonders heikel wird
es für den Gesellschafter im Fall eines Kon-
kurses, denn in einem Konkursverfahren wäre
die Forderung des Gesellschafters gegenüber
allen anderen Gläubigern nachrangig. Aus
 diesem Grund wird ein Gesellschafter im Kon-
kurs de facto nichts von seinem Darlehen
 zurückbekommen.

Betrügerische Krida. Ist ein Ausgleichsver-
fahren erfolgreich, werden die Rückforde-
rungsansprüche quotenmäßig gekürzt. Für
den Fall, dass die Gesellschaft entgegen die-
sen Vorschriften das Darlehen noch zu einem
Zeitpunkt zurückzahlt, zu dem sie noch in der
Krise ist, hat der Gesellschafter die geleiste-
ten Zahlungen der Gesellschaft zurückzuer-
statten. Allenfalls kann er sich – gemeinsam
mit dem Geschäftsführer – durch eine solche
Rückzahlung wegen betrügerischer Krida
strafbar machen.

Sicherheit für Kredite. Ähnliche Regelungen
wie für die Kreditgewährung durch einen
 Gesellschafter bestehen auch in dem Fall, dass
ein Gesellschafter eine Sicherheit für die
 Kreditaufnahme hingibt. Auch eine solche
 Sicherheit ist eigenkapitalersetzend, wenn sich
die Gesellschaft in der Krise befindet. Der
Drittgläubiger kann sofort auf die Sicherheit
zugreifen, ohne zuvor gegen die Gesellschaft
vorgehen zu müssen, und der Gesellschafter
kann sich für die Dauer der Krise nicht bei der
Gesellschaft regressieren.
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Die Stellungnahme des Öster-
reichischen Rechtsanwalts-
kammertags (ÖRAK) zu den
Budgetkürzungen im Justiz-
ressort fällt differenziert aus. 

„Auch die Justiz kommt
nicht an budgetären Gege-
benheiten vorbei. Das ist zu
akzeptieren“, sagt ÖRAK-Prä-
sident Gerhard Benn-Ibler.
Die Enttäuschung der Stan-
desvertreter im Bereich der
Justiz sei zwar verständlich,
doch nun gelte es alles zu un-
ternehmen, um die vorhan-
denen Ressourcen bestmög-
lich zu nutzen. Zu den Vor-
schlägen der Rechtsanwälte

zählen unter anderem: die
Schaffung des vollstreckbaren
Anwaltsvergleiches als einfa-
ches Mittel zur notwendigen
Entlastung der Gerichte, der
Ausbau des elektronischen
Rechtsverkehrs, die rasche
Umsetzung der Gruppenkla-
gen zur Verbesserung der Pro-
zessökonomie und auch eine
Verkleinerung der Schöffen-
senate. Benn-Ibler: „Gerade
jetzt, wo der Unmut über
zwingende Budgetkürzungen
noch nicht verhallt ist, wollen
wir gemeinsam mit der Justiz
notwendige Strukturmaß-
nahmen umsetzen.“ (am)

BUDGETKÜRZUNG Anwaltskammer setzt auf Verbesserungen

Justiz muss Ressourcen besser nutzen

Gerhard Benn-Ibler setzt auf
Strukturmaßnahmen

Konventionelle Finanzie-
rungsmöglichkeiten sind für
viele Unternehmen in Kri-
senzeiten wie diesen nur noch
schwer zu bekommen. Das
hat zur Folge, dass privates
Beteiligungskapital auch für
die österreichischen Klein-
und Mittelbetriebe immer öf-
ter zu einer interessanten Op-
tion wird. Private Equity kann
sich auf diese Weise als sta-
bilisierender Faktor für viele
Unternehmen erweisen. Un-
ter diesen teilweise dramati-
schen Rahmenbedingungen
findet  am 7. Mai 2009 die
AVCO-Jahrestagung in Wien

statt. Die Tagung richtet sich
an Eigentümer, Vorstände
und Geschäftsführer mittel-
ständischer Unternehmen
und an Mitarbeiter von Pri-
vate-Equity- und Venture-Ca-
pital-Gesellschaften, Juristen,
 Unternehmensberater und
Bankiers. 

Infos und Networking 
Auf dem Programm stehen
Beiträge von hochkarätigen
Referenten zu vielfältigen
Themenbereichen wie den
CEE-Raum, Frühphasen -
finanzierung, Buy Out, Kapi-
talstrukturierungen und de-

taillierte Informationen über
aktuelle Trends. Auch in die-
sem Jahr will sich die AVCO-
Jahrestagung als Top-Net-
working-Plattform zwischen
Unternehmern und Private-
Equity-Gebern profilieren.
 Tagungsort ist das Palais 
Niederösterreich in Wien, 
die Konferenzsprache ist
Deutsch. Der Eintritt für Un-
ternehmer ist frei. (am)

■ Nähere Informationen über
Tagungsgebühren gibt es unter
www. avco.at, Onlinebuchun-
gen sind nur unter www.con-
ventshop.at möglich.

AVCO-JAHRESTAGUNG Top-Veranstaltung zum Networking

Private Equity und Venture Capital

beigestellt
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ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     WIBL PDF EInstellungen für die automatische PDF-Produktion im Archiv
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 282.756 Höhe: 420.661 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /Colors 3 /QFactor 1.3 /Columns 116 /Resync 0 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /Rows 158 /ColorTransform 1 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 72 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 108 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Niedrig
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Durchschnittl. Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 900 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 1 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Dot Gain 20%
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: Euroscale Coated v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Nein
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
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